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 Veröffentlicht am 09.11.2004

Norm

KGEG idF BGBl I 40/2002 §1 Z2

OFG §1

Rechtssatz

Das Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz scha4t keine Anspruchsberechtigung für diejenigen Personen, die

unmittelbar durch Machenschaften des nationalsozialistischen Regimes des Deutschen Reiches zu Schaden kamen,

indem sie festgenommen und angehalten wurden. Das Deutsche Reich stellt keine ausländische Macht im Sinn des § 1

Z 2 KGEG dar (hier: Kärntner Slowenen, die durch das NS-Regime deportiert wurden.
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